
klarer und verständlicher Weise zur Verfügung zu stellen hat
(Art. 246 § 4 I EGBGB) und die Informationen in einer den
benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise
zur Verfügung zu stellen sind (Art. 246 § 4 III 1 EGBGB).

III. Dokumentationspflichten

Sind insbesondere die Regelungen für Verträge im elektro-
nischen Geschäftsverkehr auf das entsprechende Click &
Collect anwendbar, sind vom Unternehmer zudem verschie-
dene (nachträgliche) Dokumentationspflichten zu beachten.
Hierzu zählt vor allem der unverzügliche (elektronische)
Versand einer Bestellbestätigung (§ 312 i I 1 Nr. 3 BGB) und
die Schaffung der Speichermöglichkeit vom Vertragsinhalt
durch den Verbraucher vor und nach Abschluss der Bestel-
lung (§ 312 i I 1 Nr. 4 BGB) mittels Click & Collect. Zumin-
dest im Hinblick auf die unverzügliche elektronische Bestell-
bestätigung ist jedoch wiederum die Ausnahmebestimmung
des § 312 i II 1 BGB zu beachten.

F. ZUSAMMENFASSUNG

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit vorüber-
gehend verbundenen behördlichen Schließung von Laden-
geschäften ist bzw. war der Einzelhandel faktisch gezwungen,
alternative Vertriebskanäle einzuführen. Hierzu zählt auch
das sog. Click & Collect, dh der Vorgang, bei dem insbeson-
dere der Vertragsabschluss nicht im Geschäft selbst, sondern
im Fernabsatz erfolgt, die Abholung der bestellten Ware
jedoch im stationären Einzelhandelsgeschäft vollzogen wird.

Je nach Ausgestaltung des gewählten Click & Collect-Mo-
dells können dabei entweder die Regelungen des Verbrau-
cher-Fernabsatzrechts der §§ 312 c ff. BGB oder aber auch
sowohl die §§ 312 c ff. BGB als auch die Regelungen über
Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr der §§ 312 i f.
BGB zur Anwendung kommen.

Die Geltung des Verbraucher-Fernabsatzrechts auf Click &
Collect-Modelle hat dabei insbesondere auch das Bestehen
eines begründungsfreien Verbraucherwiderrufsrechts zur
Folge. Da in der tatsächlichen Praxis von Verkäufern, die
(vorübergehend) Click & Collect-Modelle nutzen, jedoch
häufig vor allem auf das Bestehen eines Widerrufsrechts und
dessen Modalitäten nicht ordnungsgemäß hingewiesen wird,
kann das entsprechende Widerrufsrecht für den kaufenden
Verbraucher dabei auch über die 14-Tage-Frist hinausgehen
und bis zu einem Jahr fortdauern.

Steht darüber hinaus speziell die Anwendbarkeit der Rege-
lungen zu Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr
(§§ 312 i f. BGB) in Rede, ist weitergehend zu differenzieren:
Verschiedene der vorvertraglichen Informationspflichten
(vgl. § 312 i I 1 BGB) sowie die Anforderungen an deren
Darstellung (vgl. § 312 j I–III BGB) kommen nur dann zur
Anwendung, sofern der Vertrag nicht „ausschließlich durch
individuelle Kommunikation“ abgeschlossen wurde. Dies
kann grundsätzlich bei Vertragsanbahnung und -abschluss
allein aufgrund E-Mail-, SMS- oder WhatsApp-Kommunika-
tion der Fall sein. Das bestehende Verbraucherwiderrufsrecht
ist davon gleichwohl nicht betroffen.
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& SACHVERHALT

Müllerin M ist Eigentümerin eines Bio-Dinkelfeldes mit dazugehöriger Mühle. Die aktuelle
Ernte hat M bereits gesäubert und gemahlen. Das so in ihr Eigentum gelangte Mehl hat sie in
30-kg-Säcke abgefüllt.

Diese stehen nun in ihrer Lagerhalle hinter der kleinen Mühle zum Verkauf bereit. Ein 30-kg-
Sack Bio-Dinkelmehl ist 100 EUR wert.

Der Dieb D schleicht sich eines Nachts in die Lagerhalle der M, hievt 2 Mehlsäcke in seine
stets mitgeführte Schubkarre und macht sich vom Acker.

Am nächsten Tag sucht D den Bio-Bäcker B auf und präsentiert ihm seine Ware. B, der nichts
von dem Diebstahl ahnt, schließt mit D einen Kaufvertrag über beide Säcke Bio-Dinkelmehl
zu einem Preis von 200 EUR. D übergibt B die insgesamt 60 kg Mehl.

* Der Autor Kiehnle ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte an der Ruhr-
Universität Bochum; die Autorin Kovacs war wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl und ist jetzt Richterin in
Bochum.
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Daraufhin lässt B das Mehl von seinen Angestellten zu feinsten Bio-Dinkelbrötchen ver-
arbeiten, welche insgesamt 400 EUR wert sind.

M, die später von den Geschehnissen erfährt, verlangt von B „Ersatz“.

Zu Recht?

Hinweis: Schadensersatzansprüche und etwaige Konkurrenzverhältnisse zum Eigentümer-Besitzer-Ver-
hältnis sind nicht zu prüfen.

ABWANDLUNG

M möchte sich an D halten und den erlangten Kaufpreis in Höhe von 200 EUR heraus
verlangen.

Was kann M tun?

Hinweis: Schadensersatzansprüche und etwaige Konkurrenzverhältnisse zum Eigentümer-Besitzer-Ver-
hältnis sind wiederum nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Hinweis: Der Fall ist BGHZ 55, 176 = NJW 1971, 612 nachempfunden. Der Jungbullenfall begegnet uns
hier in einer vegetarischen oder gar veganen Version. Vgl. etwa Wandt, Gesetzliche Schuldverhältnisse,
10. Aufl. 2020, § 13 Rn. 17.

A. ANSPRÜCHE AUS GOA ODER GESCHÄFTSANMAßUNG?

Ein Anspruch aus GoA gem. §§ 681 S. 2, 667 BGB scheitert mangels Fremdgeschäftsführungs-
willen des B, der glaubt, in seinem Eigentum stehendes Mehl zu verarbeiten (§ 687 I BGB).

Ein Anspruch aus §§ 687 II 1, 681 S. 2, 667 BGB ist ebenfalls nicht gegeben, denn B weiß
nicht, dass er das Mehl nicht erworben hat.

Hinweis: Auf das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ist nach der Aufgabenstellung nicht einzugehen;
Ansprüche aus § 951 BGB werden durch das EBV nicht verdrängt.

B. ANSPRUCH GEM. § 951 I 1 IVM § 812 I 1 ALT. 2 BGB

M könnte ein Anspruch gegen B auf Wertersatz gem. § 951 I 1 iVm § 812 I 1 Alt. 2 BGB
zustehen.

B müsste gem. §§ 946 ff. BGB Eigentum erworben, M hierdurch einen Rechtsverlust erlitten
haben.

I. Rechtsverlust der M

Dazu müsste M im Moment des möglichen Eigentumserwerbs des B Eigentümerin der Sache
gewesen sein. Dies ist im Sachverhalt so vorgegeben: „Das so in ihr Eigentum gelangte Mehl
…“

Hinweis: Ausführungen zu § 953 BGB und dem Erwerb an Erzeugnissen sind somit überflüssig. Sollte
der Eigentumserwerb am geernteten Dinkel mit § 953 BGB begründet werden und erkannt werden,
dass sich das Eigentum am Getreide am Mehl unabhängig vom Wert der Verarbeitung fortsetzt, weil M
entweder als Verarbeiterin oder als Stoffeigentümerin (vgl. zum Eigentumserwerb durch den Stoff-
eigentümer, wenn die Voraussetzungen des § 950 I 1 BGB [Wertverhältnis] nicht vorliegen, etwa Müller/
Gruber, Sachenrecht, 2016, Rn. 1865 ff.; Wieling, Sachenrecht, Bd. I, 2. Aufl. 2006, § 11 II 4 d, S. 442)
nach § 950 I 1 BGB auch Eigentümerin der neuen Sache wird, ist das nicht negativ zu bewerten; sollten
die Ausführungen überzeugend gelingen, kann das sogar positiv berücksichtigt werden.

Womöglich hat M jedoch ihr Eigentum bereits durch die Verfügung von D an B verloren.
Aufgrund der fehlenden Berechtigung des D kommt nur ein gutgläubiger Eigentumserwerb
seitens B nach §§ 929 S. 1, 932 BGB in Betracht. D hat die Mehlsäcke aber aus der Lagerhalle
der M gestohlen, weshalb ein gutgläubiger Erwerb gem. § 935 I 1 BGB wegen Abhanden-
kommens ausscheidet.

M war somit vor der Verarbeitung durch B Eigentümerin des Mehls.

GoA

§ 951 I 1 BGB

Rechtsverlust der M
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